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D: 

An die 
Stadt Bochum 
Willy-Brandt-Platz 1-3 
 
44777 Bochum 
per Fax: 910-1401 
 
 

 

 

Unser Zeichen: Bürgerbegehren Musikzentrum ./ Stadt Bochum - 

V-841/12-PS 
Ihr Zeichen: IV/R 

 
Sehr geehrte Frau Jägers, 
sehr geehrter Herr Sichelt, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13.07.2012 an Dr. Volker Steude, als 
Vertreter des Bürgerbegehrens Musikzentrum, hier eingegangen am 
26.07.2012 (!). Wiederum zeigen wir die Vertretung von Dr. Volker Steude 
an und versichern ordnungsgemäße Bevollmächtigung. 

Gem. §26 (2) GO NRW sind sie verpflichtet „eine Einschätzung der mit der 
Durchführung der verlangten Maßnahme verbundenen Kosten (Kostenschät-
zung)“ vorzunehmen. Voraussetzung für die Kostenschätzung ist nicht, ob 
die Stadt Bochum das beabsichtigte Begehren für zulässig hält. Die Kosten-
folgen des Begehrens treten ein, wenn die Bürger an Stelle des Rates fest-
stellen, dass die Vorgaben des Beschlusses vom 09.03.12 nicht erfüllt wer-
den und das Vorhaben Musikzentrum daher nicht realisiert werden kann. 
Für diese Folgen des Begehrens sind von der Stadt Bochum die Kosten zu 
schätzen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Frist für das Bürgerbegehren gem. §26 
(3) GO NRW so lange gehemmt ist, bis eine Kostenschätzung der Stadt 
Bochum gem. §26 (2) GO NRW vorliegt. Sollte bis zum 31.07.12 hier kei-
ne Kostenschätzung vorliegen, sehen wir uns gezwungen ohne weitere Auf-
forderung diese gerichtlich zu erzwingen. 

 

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass § 26 (1) GO NRW ausführt „Die 
Bürger können beantragen (Bürgerbegehren), dass sie an Stelle des Rates 
über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerent-
scheid).“ Auch die Feststellung, ob die Bedingungen des Ratsbeschlusses 
vom 09.03.12 eingetreten sind, stellen eine Angelegenheit der Gemeinde 
dar, über die der Rat zu entscheiden hatte. 

Auch wurde der Ratsbeschluss gefasst, obwohl die Bedingungen objektiv 
nicht eingetreten waren, bzw. die Informationsgrundlage nicht ausreichend 
war, um zu prüfen, ob bestimmte Bedingungen eingetreten sind. Dies ge-
schah offensichtlich mit der Absicht den angeblichen reinen „Feststellungs-
charakter“ des Beschlusses zu erhalten, um ein Bürgerbegehren mit dem 
Hinweis auf diesen Umstand für unzulässig erklären zu können.  
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Tatsächlich hätte der Rat einen den tatsächlich vorliegenden Bedingun-
gen angepassten Beschluss treffen müssen, der den Beschluss vom 
09.03.11 teilweise aufgehoben bzw. geändert hätte. Dass dies gezielt mit 
der dargestellten Absicht nicht geschehen ist, verstößt gegenüber den 
Bürgern gegen Treu und Glauben.  

Der am 05.07.12 getroffene Beschluss ist daher, nur dann als rechtmäßig 
zu verstehen, wenn davon ausgegangen wird, dass mit dem neuen Be-
schluss die Vorgaben des Grundsatzbeschluss vom 09.03.11 implizit so 
abgeändert wurden, dass eine Feststellung des Eintretens der Bedingun-
gen durch den Rat überhaupt möglich wurde. 

So liegen z.B. für Teile der Förder- und Spendengelder objektiv keine 
rechtssicheren Bescheide oder Belege vor. Trotzdem wurde beschlossen, 
dass die entsprechenden Bedingung eingetreten sind. Dies war nur mög-
lich, wenn der Rat mit seinem Beschluss vom 05.07.12 den Beschluss 
vom 09.03.11 implizit so abgeändert hat, dass dieser statt rechtssicheren 
Belegen nunmehr nur noch „quasi rechtssichere“ Belege einfordert. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Petra Steude, Rechtsanwältin 
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